
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SdK-Geschäftsführung 

Hackenstr. 7b 

80331 München 

Tel.: (089) 20 20 846 0 

Fax: (089) 20 20 846 10 

E-Mail: info@sdk.org 

 

Vorsitzender 

Daniel Bauer 

Dipl.-Volkswirt 

 

Publikationsorgane 

AnlegerPlus 

AnlegerPlus News 

 

Internet 

www.sdk.org 

www.anlegerplus.de 

 

 

 

Konto 

Commerzbank 

Wuppertal 

Nr. 80 75 145 

BLZ 330 403 10 

IBAN: 

DE38330403100807514500 

BIC: 

COBADEFFXXX 

 

Vereinsregister 

München 

Nr. 202533 

 

Steuernummer 

143/221/40542 

 

USt-ID-Nr. 

DE174000297 

 

Gläubiger-ID-Nr. 

DE83ZZZ00000026217 

 

 

Newsletter 21 | ALNO AG  

 

Delisting der Anleihe A1R1BR und der Wandelanleihe A11QHW beschlossen 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Ihnen heute weitere Informationen in dem Verfahren ALNO AG mit-

teilen. 

 

Delisting beschlossen 

 

Der Vorstand der ALNO AG hat in seiner Vorstandssitzung am 23.01.2018 in Ab-

stimmung mit dem Insolvenzverwalter über das Vermögen der ALNO AG, Herrn 

Prof. Dr. Martin Hörmann, beschlossen, die Einbeziehung der Anleihe A1R1BR 

sowie der Wandelanleihe A11QHW zum Handel im jeweiligen Freiverkehrsseg-

ment an der Frankfurter Wertpapierbörse zu kündigen. Der Vorstand hat darüber 

hinaus beschlossen, auch die jeweiligen Einbeziehungen der bei beiden Anleihen an 

den Börsen Berlin, München und Stuttgart sowie der Wandelanleihe in Düsseldorf 

zu kündigen.  

 

Letzter Handelstag der Anleihe A1R1BR wird voraussichtlich der 20.04.2018 sein. 

Die Anleihe A11QHW wird voraussichtlich noch bis zum 05.03.2018 handelbar 

sein. 

 

Einschätzung der SdK 

 

Bereits im letzten Newsletter hatten wir Sie darauf hingewiesen, dass es zu einem 

Delisting kommen kann. Das Delisting hat zunächst keinen Einfluss auf die zu er-

wartende Insolvenzquote, da sich der Wert der Anleihen nicht verändert. Zum der-

zeitigen Zeitpunkt lässt sich jedoch nicht abschätzen, ob ein jetziger Verkauf über 

die Börse oder ein weiteres Festhalten an der Investition und ein Abwarten auf die 

Insolvenzquote sinnvoller ist. Wie bereits mehrfach berichtet, bemisst sich die In-

solvenzquote unserer unveränderten Einschätzung nach weiterhin maßgeblich an 

den im Raum stehenden Sonderaktiva, deren Ermittlung und Geltendmachung noch 

mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Eine qualifizierte Quoteneinschätzung zum jet-

zigen Zeitpunkt ist nicht möglich.  

 

Die gemeinsamen Vertreter One Square Advisors GmbH und Herr Rechtsanwalt 

Daniel Vos haben bekannt gegeben, dass sie sich dafür einsetzen werden, dass die 

Fortführung der Handelbarkeit der Anleihen auch nach der Kündigung der ALNO 

AG gewährleistet bleibt. Hierfür werden die gemeinsamen Vertreter Gespräche mit 

Wertpapierbanken mit dem Ziel aufnehmen, dass diese als Wertpapierspezialisten 

die weitere Handelbarkeit im Freiverkehr gewährleisten. Wir gehen davon aus, dass 

dies gelingen wird und somit ein weiterer Handel möglich sein wird.   
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Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 

info@sdk.org gerne zur Verfügung. 

 

München, den 24.01.2018 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält eine Aktie und Anleihen der ALNO AG!  
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